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Ansprechperson: 

Saalwart oder Stellvertreter: 061 906 10 58 

 

1. Anmeldung 

Die definitive Anmeldung ist spätestens 4 Wochen vor dem Anlass an die Bau-
verwaltung Frenkendorf einzureichen. 

 

2. Getränkelieferungen 

Aufgehoben gemäss GRB Nr. 56. 

 

3. Übernahme des Saalbaues 

3.1. Zeitpunkt 
Der Übernahmetermin des Saalbaues ist frühzeitig vor dem Anlass mit dem 
Saalwart zu vereinbaren. Diese setzt den Termin der Übernahme fest. 

3.2. Aushändigung des Schlüssels, Depot 
Der Schlüssel wird vom Saalwart gegen Hinterlegung einer Depotgebühr von 
100 Franken ausgehändigt. 

3.3. Einrichtungen und Inventar 
Der Saalbau wird in sauberem Zustand und mit Konsumationsbestuhlung 
übergeben. Eine andere Anordnung muss von den Saalmieter/innen selbst 
ausgeführt werden. Ohne spezielle Vereinbarung mit dem Saalwart ist die 
Konsumationsbestuhlung vor der Rückgabe des Saalbaues wiederherzustel-
len. 

Die Liste des Mietinventars bildet Bestandteil des Saalbaues. 

 

4. Sorgfaltspflicht 

Die Saalmieter/innen verpflichten sich, die Lokalitäten und das Inventar mit 
Sorgfalt zu behandeln, sauber zu halten und vor Schaden zu schützen. 

 

5. Rückgabe des Saalbaues 

5.1. Zeitpunkt 
Der Rückgabetermin des Saalbaues ist rechtzeitig mit dem Saalwart zu ver-
einbaren. Diese setzt den Termin der Rückgabe fest. 

5.2. Schlüsselrückgabe 
Der Schlüssel ist dem Saalwart zurückzugeben. Die Depotgebühr wird bei der 
Schlüsselrückgabe rückerstattet. Beim Verlust des Schlüssels verfällt die De-
potgebühr der Gemeinde. 
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5.3. Mietinventar 
Die Liste des Mietinventars ist mit dem Schlüssel der Bauverwaltung zu über-
geben. Bruch und Material-verluste sind in der Rubrik „Bruch oder Verlust“ mit 
den genauen Zahlen einzutragen. Das Total der Schäden wird zur Miete auf-
gerechnet. 

Von den Saalmieter/innen nicht deklarierte Verluste und/oder Schäden werden 
zusätzlich mit einer Umtriebsgebühr von CHF 25.00 belastet. 

5.4. Office 
Boden, Einrichtungen und Inventar (Geschirr, Besteck) im Office sind sauber 
nass zu reinigen; Geschirr und Besteck ist ordnungsgemäss zu versorgen, 
Geschirrbruch zu deklarieren. 

Bei der Rückgabe in nicht vorschriftsgemässem Zustand wird eine pauschale 
Reinigungsgebühr von CHF 100.00 zusätzlich zur Miete in Rechnung gestellt. 

5.5. Toiletten 
Die Toilettenanlagen sind ebenfalls nass zu reinigen und in sauberem Zustand 
zurückzugeben. 

Bei der Rückgabe in nicht vorschriftsgemässem Zustand wird eine pauschale 
Reinigungsgebühr von CHF 100.00 zusätzlich zur Miete in Rechnung gestellt. 

5.6. Übrige Räume 
Alle übrigen Räume des Saalbaus sind besenrein zurückzugeben. Abfallbe-
hälter, Papierkörbe und Aschenbecher sind zu entleeren. Die Abfälle sind vor-
schriftsgemäss unter Verwendung der offiziellen Gebührenmarken der Ge-
meinde zu entsorgen. 

Für nicht entleerte Abfallbehältnisse oder nicht entsorgte Abfälle wird eine 
Pauschalgebühr von CHF 25.00 zusätzlich zur Mietgebühr erhoben. 

 

6. Einverständnis des Mieters/der Mieterin 

Der/die Unterzeichnete hat die Weisungen gelesen und erklärt, diese zu in 
allen Teilen zu akzeptieren. 

 

7. Rauchverbot 

Am 8.5.06 beschloss der Gemeinderat grundsätzlich ein Rauchverbot in allen 
öffentlich zugänglichen Räumen. Die Mieterinnen und Mieter des Saalbaus 
zum Wilden Mann erhalten jedoch die Kompetenz, für die Dauer der Benüt-
zung selbständig über ein Rauchverbot zu entscheiden. 
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8. In Kraft treten 

Diese Weisungen treten sofort in Kraft. Sie ersetzen die Weisungen vom 
1. Juni 2006. 

 

4402 Frenkendorf, 25. Februar 2009 

 

Der Mieter/die Mieterin: ………………………… 

 

Datum:  ………………………… 


